
„über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und über
die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden an-
derweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.“















„Die Oberkante von freistehenden
Werbeanlagen darf eine Höhe von 8 m nicht überschreiten. Je freistehender Werbeanlage sind
insgesamt maximal 6 m² Werbefläche zulässig.“

„Die Einschränkungen für die Größen und Anordnungen der Werbeflä-
chen sollen die Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes vermeiden.“



„Die Planung verstößt gegen das Integrationsgebot gemäß LROP 2.3 Ziffer 05 und das Integrati-
onsgebot des RROP 2016 (2.3 Ziffer 06). Die grundsätzliche Zulässigkeit einzelner Nutzungsar-
ten (z.B. Baumarkt) steht nicht in Frage. Insoweit ist eine mit den Erfordernissen der Raumord-
nung im Einklang stehende Überplanung des Gebietes mit dem Ziel einer raumverträglichen Ein-
zelhandelssteuerung nicht ausgeschlossen.
Die Regelungen des LROP 2017 lassen jedoch bauleitplanerische Festsetzungen zur Sicherung
des vorhandenen Einzelhandelsbesatzes – sowohl mit als auch ohne moderate Verkaufsflächen-
erweiterungen – raumordnerisch zu beurteilender Einzelhandelsgroßprojekte nicht zu. Eine Son-
derregelung für die Überplanung von ‚Altstandorten‘ an raumordnerisch und städtebaulich nicht
integrierten Standorten besteht zurzeit nicht.“

„Aus unserer Sicht entspricht die Aufstellung des B-Planes Nr. 84 den Empfehlungen des Einzel-
handelskonzeptes der Stadt Springe. Darüber hinaus begrüßen wir ausdrücklich, dass parallel
zur Aufstellung des Bebauungsplanes ein Verträglichkeitsgutachten für den Standort Osttan-
gente erarbeitet werden soll. Hierbei soll richtigerweise das Thema ‚Bestandssicherung‘ differen-
ziert betrachtet werden. Vor allem ist zu unterstützen, dass diejenigen Märkte, die in ihrem Kern-
sortiment zentrenrelevante Sortimente führen, strikt auf den baurechtlich genehmigten Bestand



festgesetzt werden, damit eine unerwünschte Entwicklung zu Lasten des zentralen Versorgungs-
bereiches in der Springer Innenstadt vermieden werden kann.
Auch unterstützungsfähig ist, dass für die Bestandsmärkte, die in hohem Maße der Nahversor-
gung dienen (E-Center, Aldi), eine ‚dynamische Bestandssicherung‘ gelten soll und diese Märkte
so einen hinsichtlich des Umfangs begrenzten und in einem Verträglichkeitsgutachten geprüften
Erweiterungsspielraum erhalten können. Damit kann sichergestellt werden, dass die vorhande-
nen Standorte der Lebensmittelmärkte mittel- bis langfristig gesichert werden, indem sie die Mög-
lichkeit erhalten, sich an aktuelle Markterfordernisse anzupassen.
Auf Grundlage der vorgelegten Planunterlagen und unter den gegebenen Rahmenbedingungen
kommt die IHK zu der Bewertung, dass die vorliegende Planung raumordnerisch und städtebau-
lich zielführend und zustimmungsfähig ist. Ohne die Bebauungsplanaufstellung ist eine plane-
risch ungesteuerte Entwicklung im Plangebiet sowohl hinsichtlich der Raumordnung als auch des
Städtebaus absehbar.“



„Im Lichte unserer langfristig
ausgerichteten Investition am Standort ist folglich damit zu rechnen, dass vom baulichen Konzept
sowie dem Mieterbesatz mittel- bis langfristig die Standortlage nicht mehr den Anforderungen an
die Bedürfnisse von Einzelhandel und Verbrauchern gerecht wird. Flächenoptimierungen respek-
tive bauliche Veränderungen i.S.e. Baurechtsflexibilisierung sind in den nächsten Jahren erfor-
derlich, um die Zukunftsfähigkeit der Angebote (u.a. E-Center und Elektrofachmarkt als Allein-
stellungsmerkmal) langfristig mit überörtlicher Bedeutung zu sichern. Die strikte Fixierung der
vorhandenen Verkaufsfläche bei den zentrenrelevanten, aperiodischen Sortimenten stellt aus
diesem Grunde eine unzulässige Verhinderungsplanung dar.“



„Die
Hinweise zu den Festsetzungen für die Sondergebiete SO 1 und SO 3 werden zur Kenntnis ge-
nommen. Den Anregungen unter den Nummern 1.a. bis 1.c. sowie 2.a. und 2.b. wird nicht ge-
folgt. Der Anregung unter Nr. 2.c. wird nachgekommen. Eine entsprechende textliche Festset-
zung wird in den B-Plan Nr. 84 aufgenommen.“

„deutliche Standortgewicht“

„teilintegrierter Ergänzungsstandort“



„Zum Schutz der bestehenden Strukturen und der Entwicklungsmöglichkeiten des ZVB IZ
Springe sowie im Sinne einer möglichst sensiblen Herangehensweise ist aus fachgutachterlicher
Sicht die Verkaufsfläche im Bereich der zentrenrelevanten Aktionsflächen/Nebensortimente im
ALDI Nord und E-Center zusammengenommen auf maximal 10 % der zentrenrelevanten Ge-
samtverkaufsfläche im Innenstadtzentrum zu limitieren. Dadurch soll sichergestellt werden, dass
die zentrenrelevanten Aktionsflächen/Nebensortimente der Lebensmittelmärkte in keiner Konkur-
renz zum Innenstadtzentrum stehen“

















„einzelne Nutzungsarten (z.B. Bau- und Gar-
tenmarkt)“



„geringfügigen Spielräumen zur Erweiterung der Verkaufsflächen“

„Sofern nicht auszuschließen ist, dass eine Erweiterung oder bauliche Veränderung (z.B. Verän-
derung der Oberfläche der PKW-Stellplätze) zu einer Zunahme des Oberflächenwasserabflusses
führt, ist der Umfang dieser Zunahme vom Antragsteller nachzuweisen. Es ist eine entwässe-
rungstechnische Flächenbilanz zu erstellen, in welcher die Abflusswirksamkeit der Flächen im
Ist-Zustand und im Plan-Zustand gegenübergestellt sind. Im Ergebnis dieser Flächenbilanz ist
festzustellen, in welchem Umfang sich der Oberflächenwasserabfluss durch die Erweiterung er-
höht. Sofern es zu einer mehr als geringfügigen Erhöhung des Oberflächenabflusses kommt,
sind zusätzliche Rückhaltevorrichtungen auf dem Baugrundstück oder an anderer geeigneter
Stelle (ggf. auch am vorhandenen RRB) anzulegen.“

„Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
Gegenüber dem ‚alten‘ B-Plan Nr. 74 sieht der B-Plan Nr. 84 keine Erhöhung der Grundflächen-
zahl (GRZ) vor. Durch die aktuelle Planung wird somit die zulässige Flächeninanspruchnahme
durch versiegelte / überbaute / befestigte Flächen nicht erhöht. (…).
Aus den Ausführungen des Umweltberichtes zu den einzelnen Schutzgütern ergibt sich weiter-
hin, dass mit dem B-Plan Nr. 84 keine Eingriffe verbunden sind, die die Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild - im Vergleich zur vorhandenen Situa-
tion im Geltungsbereich - erheblich beeinträchtigen.
Ein naturschutzrechtlicher Ausgleich ist daher nicht erforderlich.“
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